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Dietmar Bieber
Kastanienweg 34 33818 Leopoldshöhe

Tel. & Fax : 05202 – 881170

Per Fax: 

Leopoldshöhe , den  22.11.2006

IP/06/1355
Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit: Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland Schornsteinfegermonopol

Sehr geehrte Frau Fröhlinger,

auch wir Unionsbürger aus Deutschland möchten zu diesem Verletzungsverfahren Stellung 
nehmen und Ihnen unsere Standpunkte erklären.

Für uns Unionsbürger in Deutschland geht dieses Verletzungsverfahren gegen 
Schornsteinfegerhandwerk noch nicht weit genug.

Von unseren modernen Öl- und Gasfeuerstätten, die automatisch auf gute Energieausnutzung und 
geringen Schadstoffauswurf optimiert sind, gehen keine dringenden Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung aus, so dass weder eine Brandgefahr noch eine Gesundheitsgefahr entsteht.

Trotzdem werden wir Unionsbürger in Deutschland gezwungen Scheindienstleistungen und 
Doppeldienstleistungen durch das Schornsteinfegerhandwerk zu erdulden. Dadurch wird der 
Volkswirtschaft ein Milliardenschaden zugefügt.

Meine Niedertemperaturheizungsanlage wird durch einen Heizungshandwerker meines 
Vertrauens gewartet. Der Heizungshandwerker ist für seine erbrachte Leistung verantwortlich und 
somit habe ich ein Gewährleistungsanspruch und Haftungsanspruch gegenüber dem 
Heizungshandwerker. 

Danach will das Schornsteinfegerhandwerk die erbrachte Leistung des Heizungshandwerkers noch 
einmal überprüfen, natürlich für Entgelt. Aber das Schornsteinfegerhandwerk übernimmt für diese 
Arbeiten keine Gewährleistung bzw. Haftung.
Daran kann man doch erkennen, dass diese Scheindienstleistung und Doppeldienstleistung nutzlos 
für uns Unionsbürger sind und die Dienstleitungsfreiheit jeden Heizungshandwerkers durch das 
deutsche Schornsteinfegergesetz ebenfalls verletzt wird.
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Da in anderen EU-Ländern wie Holland, Frankreich, Italien, Belgien, Polen usw., solch ein 
nutzloser Zwang für die Unionsbürger nicht besteht, fordern wir die EU-Kommission auf, eine 
Gleichbehandlung der Unionsbürger zu schaffen und diesen nutzlosen Zwang für deutsche 
Unionsbürger abzuschaffen.

Desweiteren verweise ich, dass meine Heizungsanlage nach Artikel 14 Grundgesetz mein 
Eigentum ist und somit bin ich als Eigentümer für meine Heizungsanlage eigenverantwortlich.
Somit verstößt das Deutsche Schornsteinfegergesetz gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union. Ich sehe folgende Artikel der Charta als verletzt: Artikel 6, Artikel 7, Artikel 
8, Artikel 17, Artikel 21

Artikel 6
Recht auf Freiheit und Sicherheit
Das Recht auf Freiheit und Sicherheit ist verletzt, wenn sich Unionsbürger gegen diese Schein-
und Doppeldienstleistung zur Wehr setzen, dann von deutschen Behörden mit Zwangsgeldern oder 
Duldungsmaßnahmen genötigt werden, um diese nutzlosen Tätigkeiten durchzuführen.

Artikel 7
Achtung des Privat- und Familienlebens
Das Deutsche Schornsteinfegergesetz erlaubt dem Schornsteinfeger jederzeit die Wohnung des 
Unionsbürgers in Deutschland zu betreten und der Unionsbürger hat dies zu erdulden. Die 
Unionsbürger haben aufgrund des Schornsteinfegergesetzes keinen Anspruch auf Privatsphäre und 
Achtung vor der Wohnung. Jeder Straftäter hat mehr Grundrechte als deutsche Unionsbürger.

Artikel 8
Schutz personenbezogener Daten
Das Schornsteinfegerhandwerk in Deutschland unterliegt keinem Datenschutz.

Artikel 17
Eigentumsrecht
Die Heizungsanlage ist nach Artikel 17 Charta mein Eigentum und somit ist der Eigentümer 
verpflichtet selbstverantwortlich die Heizungsanlage zu warten.

Artikel 21
Nichtdiskriminierung
Wir Unionsbürger in Deutschland sehen uns diskriminiert, wenn nur die Unionsbürger in 
Deutschland solche nutzlosen Schein- und Doppeldienstleistungen über sich ergehen lassen 
müssen.

Meine Heizungsanlage entspricht den folgenden EU-Richtlinien:
90/396/EWG Gasrichtlinie
98/37/EWG Maschinenrichtlinie
92/42/EWG Wirkungsgradrichtlinie
73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie
89/306/EWG Richtlinie Elektromagnetischer Verträglichkeit
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Ich bitte um eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Bieber


